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Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Erlangen 

  
Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund der Art. 2 Abs. 1, Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2021 (GVBl. S. 638) 
und des Art. 20 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-
1-1-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414) folgende Satzung: 

§ 1 Beitragserhebung  

Die Stadt Erlangen erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungsanlage einen Beitrag. Das Einrichtungsgebiet der Entwässerungsanlage ergibt sich aus 
§ 1 EWS.  

§ 2 Beitragstatbestand  

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
sowie für solche Grundstücke erhoben, bei denen außer Niederschlagswasser weiteres Ab-
wasser anfällt oder bei denen die oberirdische Ableitung des Niederschlagswassers ungenü-
gend ist oder Missstände zur Folge hat, wenn  

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungsanlage besteht, 
oder  

2. sie an die Entwässerungsanlage tatsächlich angeschlossen sind, oder  

3. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässerungsanlage 
angeschlossen werden.  

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld  

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht im Falle des  

a) § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden 
kann,  

b) § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwässerungsanlage angeschlossen ist,  

c) § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinbarung.  

2Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
krafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich und bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen ent-
steht die Beitragsschuld mit der Bezugsfertigkeit.  

(3) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grundstückes 
vorgenommen, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme. 

§ 4 Beitragsschuldner  
1Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstückes oder Erbbauberechtigter ist. 2Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  

§ 5 Beitragsmaßstab  

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche be-
rechnet. 2Die auf die zulässige Geschossfläche anzurechnende Geschossfläche bestimmt 
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sich nach den Vorschriften der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 3Kellergeschosse wer-
den hierbei insoweit berücksichtigt, soweit sie Vollgeschosse i. S. d. Baurechts sind. 4Ist das 
Kellergeschoss kein Vollgeschoss i. S. d. Baurechts, so sind die Flächen von Aufenthaltsräu-
men einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände anzurechnen (mit Ausnahme des Bereichs nach Abs. 8). 5Dachgeschosse wer-
den nur berücksichtigt, soweit sie ausgebaut sind. 6In unbeplanten Gebieten wird die Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m herangezogen. 7Bei mehrfach erschlossenen 
Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit 
des Anschlusses an die öffentliche Entwässerungseinrichtung hat, zu beziehen. 8Reichen die 
Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 6 hinaus oder nä-
her als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 10 m hinter dem Ende der 
Bebauung bzw. gewerblichen Nutzung anzusetzen. 

(2) 1Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungs-
plan besteht, nach dessen Festsetzungen. 2Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 
BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die Grundstücke durch Ver-
vielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Ge-
schossflächenzahl. 3Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, 
so ergibt sich die Geschossflächenzahl aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücks-
fläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. 4Sind im Bebauungsplan eine Grundflä-
chenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) und eine Wandhöhe festgelegt, so ergibt sich die Ge-
schossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Grundflä-
chenzahl multipliziert mit der Wandhöhe, geteilt durch 3,5. 5Sind im rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan eine Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen (§ 19 Abs. 2 BauNVO) 
und eine Wandhöhe festgesetzt, so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung 
der jeweiligen Grundfläche mit der Wandhöhe geteilt durch 3,5. 6Ist aufgrund einer Aus-
nahme oder Befreiung im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Ge-
schossfläche zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen. 7Ist im Einzelfall nur eine geringere 
Geschossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. 8Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 

(3) 1Die zulässige Geschossfläche ist nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln, 
wenn für das Grundstück zwar die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, die zu-
lässige Geschossfläche aber noch nicht festgelegt ist. 2Abs. 2 Sätze 6 bis 8 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete in 
der Stadt festgesetzten Nutzungsziffer, wenn  

a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festge-
setzt ist oder  

b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Baubauungsplan die zulässige Geschossflä-
che nicht hinreichend sicher entnehmen lässt oder   

c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung 
nicht festgesetzt werden soll oder  

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist. 

²Absatz 2 Sätze 6 bis 8 gelten entsprechend. 

(5) 1Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus 
der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB aus der in der Umgebung 
vorhandenen Bebauung ermittelt wird; § 17 und § 20 BauNVO gelten entsprechend. 2Absatz 
2 Sätze 6 bis 8 gelten entsprechend. 

(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als 
zulässige Geschossfläche ¼ der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt, 
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wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung nur untergeordnete Bedeutung hat. 

(7) 1Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen Gebäude 
oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die Schmutzwasserableitung auslösen, oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, wird von der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezogen und 
der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. 2Das gilt nicht für Gebäude oder selbststän-
dige Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind oder 
die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unbe-
rücksichtigt bleiben.  

(8) 1Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die Ge-
schossfläche der vorhandenen Bebauung. 2Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen 
der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 3Kellergeschosse werden mit der vollen Flä-
che herangezogen. 4Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
5§ 20 Abs. 4 BauNVO gilt entsprechend. 6Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehen-
den Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen, oder 
die nicht angeschlossen werden dürfen, wird nicht herangezogen. 7Das gilt nicht für Ge-
bäude oder selbstständige Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 8Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für 
die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht; 
insbesondere wenn durch einen späteren rechtsverbindlichen Bebauungsplan eine höhere 
als die nach Satz 1 bis 7 ermittelte Geschossfläche festgesetzt wird.  

(9) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere  

- im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,  

- wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines Bebau-
ungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB später 
vergrößert, für die zusätzlichen Flächen,  

- wenn die nach Abs. 1 bis Abs. 6 zulässige Geschossfläche tatsächlich oder nachträglich 
überschritten wird,  

- wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der Anwen-
dung des Abs. 1 Sätze 6 bis 8 die der Beitragsberechnung zugrunde zulegende Grund-
stücksfläche vergrößert,  

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes i. S. d. § 5 Abs. 7, 
wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

§ 6 Übergangs-, Entstehens- und Anrechnungsregelung  

(1) 1Beitragstatbestände, die von dem Satzungsrecht vor Inkrafttreten dieser Satzung erfasst 
werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagun-
gen vorliegen. 2Wurden solche Beitragstatbestände nach den bislang geltenden Satzungen 
nicht oder nicht vollständig veranlagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht bestandskräf-
tig, dann erfolgt die Beitragserhebung nach der vorliegenden Satzung.  

(2) Für Grundstücke, die bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung bestandskräftig veranlagt 
wurden oder hätten veranlagt werden sollen, entsteht die Beitragspflicht nach dieser Satzung 
erst mit Abschluss einer Baumaßnahme oder Grundstücksflächenerweiterung, spätestens 
jedoch 20 Jahre nach Inkrafttreten dieser Satzung. 
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(3) 1Für Vorteilslagen, die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, wird zur Be-
messung des nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 b) bb) 1. Spiegelstrich KAG verjährten Vorteils sowie 
der Höhe der aufgrund bestandskräftiger Veranlagungen als abgegolten zu betrachtenden 
Beitragstatbestände die Grundstücksfläche und die tatsächliche Geschossfläche zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Satzung herangezogen, es sei denn die bestandskräftig ver-
anlagten Flächen übersteigen diese. 2Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ¼ der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im 
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 3In unbeplanten 
Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m herangezogen. 4Bei mehr-
fach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grund-
stück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Entwässerungseinrichtung hat, zu 
beziehen. 5Reichen die Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach 
den Sätzen 3 und 4 hinaus oder näher als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die Be-
grenzung 10 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. gewerblichen Nutzung anzusetzen. 6Die 
tatsächliche Geschossfläche bestimmt sich nach den Vorschriften der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). 7Kellergeschosse werden hierbei insoweit berücksichtigt, soweit sie Vollge-
schosse i. S. v. § 20 Abs. 1 BauNVO sind. 8Ist das Kellergeschoss kein Vollgeschosse i. S. 
v. § 20 Abs. 1 BauNVO, so sind die Flächen von Aufenthaltsräumen einschließlich der zu 
ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände anzurechnen. 
9Dachgeschosse werden nur berücksichtigt, soweit sie ausgebaut sind. 

§ 7 Beitragssatz  

(1) Der Beitrag beträgt 

a) je m² Grundstücksfläche 1,31 € 

b) je m² Geschossfläche  4,29 € 

(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstückflächenbeitrag nicht erhoben. ²Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-
stückflächenbeitrag nacherhoben.  

§ 8 Fälligkeit  

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntmachung des Beitragsbescheides fällig.  

§ 8a Ablösung  

(1) 1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablö-
sungsbetrag errechnet sich nach dem nach dieser Satzung voraussichtlich entstehenden 
Herstellungsbeitrag. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  

I. Kanalbenutzungsgebühren  

§ 9 Gebührenerhebung  

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Gebühren, insbesondere 
Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren. Das Einrichtungsgebiet der 
Entwässerungsanlage ergibt sich aus § 1 EWS.  

§ 10 Schmutzwassergebühren  

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge des Schmutzwassers berechnet, das der Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wird. 2Die Gebühr beträgt 1,92 € pro Kubikmeter 
Schmutzwasser.  



   Anlage 1 
  Entwurf vom 07.09.2022 

Seite 5 von 9 
 

(2) Die Schmutzwassergebühr nach Absatz 1 wird auch für die Grundstücke erhoben, für die 
ein Anschluss- und Benutzungszwang nach § 5 der Fäkalschlammentsorgungssatzung der 
Stadt Erlangen – FES – besteht.  

(3) 1Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsein-
richtung und aus der Eigengewinnungsanlage (z.B. Brunnen, Zisternen) zugeführten Was-
sermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen, soweit deren Berücksichtigung rechtzeitig beantragt wurde und der 
Abzug nicht nach Abs. 5 ausgeschlossen ist. 2Die zugeführten Wassermengen werden durch 
geeichte Wasserzähler ermittelt, die vom jeweiligen Betreiber der Wasserversorgungsein-
richtung bzw. Eigengewinnungsanlage einzubauen sind. 3Sie sind von der Stadt zu schät-
zen, wenn  

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder  

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder  

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt.  

(4) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu 
führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 3Ist der Einbau 
besonderer Messeinrichtungen nicht möglich, kann der Nachweis über die abzugsfähige 
Wassermenge auf Kosten des Gebührenschuldners durch andere geeignete Beweismittel (z. 
B. Fachgutachten) erbracht werden. 4Der Betreiber einer Eigengewinnungsanlage ist ver-
pflichtet, Veränderungen der Messeinrichtungen, Entfernen, Auswechseln und Einbau der-
selben, sowie Stilllegung und Wiederinbetriebnahme der Stadt unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 5Anträge zur Berücksichtigung abzugsfähiger Wassermengen können nur für die Zeit 
nach dem letzten Abrechnungszeitraum der Schmutzwassergebühren gestellt werden und 
müssen innerhalb der Rechtsmittelfrist des Schmutzwasser-Gebührenbescheides bei der 
Stadt eingehen; ansonsten entfällt die Vergünstigung für den abgerechneten Zeitraum.   

(5) Vom Abzug nach Abs. 4 sind ausgeschlossen  

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und  

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.  

(6) 1Für die Gebührenschuldner, die einen Garten von mindestens 100 m² unterhalten, bleibt 
auf Antrag eine Wassermenge von jährlich 10 m³ unberücksichtigt, soweit das Wasser für 
die Gartenbewässerung ausschließlich aus einer öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 
bezogen wird. 2Ab einer Gartengröße von 200 m² erhöht sich die unberücksichtigt bleibende 
Wassermenge auf jährlich 15 m³. 3Der Antragsteller hat in einer Planskizze, die mit den ent-
sprechenden Abmessungen versehen ist, die Größe der Gartenfläche nachzuweisen. 4Ab-
züge nach Abs. 6 werden ab Antragstellung gewährt und gelten allgemein für die Dauer des 
jeweiligen Abrechnungszeitraumes. 5Wenn sich die Grundlagen für die Bemessung der un-
berücksichtigt bleibenden Wassermenge im Einzelfall nicht ändern, wird dies für die darauf 
folgenden Abrechnungszeiträume von Amts wegen berücksichtigt; eines erneuten Antrages 
bedarf es nicht. 6Die Inanspruchnahme der Gartenwasserpauschale gem. Abs. 6 schließt 
eine Berücksichtigung zurückgehaltener Wassermengen gem. Abs. 4 Satz 1 (Gartenwasser-
zähler) aus.  

§ 11 Niederschlagswassergebühr  

(1) 1Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Niederschlagswasserablei-
tung in die Entwässerungseinrichtung ist die reduzierte Grundstücksfläche. 2Diese ergibt 
sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden Gebietsabflussbei-
wert multipliziert wird. 3Der Gebietsabflussbeiwert stellt den im entsprechenden Gebiet 
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durchschnittlich vorhandenen Anteil der bebauten und befestigten Flächen an der Gesamt-
grundstücksfläche dar. 4Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die so ermittelte Flä-
che der tatsächlich bebauten und befestigten Fläche entspricht, von der aus Niederschlags-
wasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt.  

(2) 1Der Gebietsabflussbeiwert beträgt für:  

Zone I: 0,2 
Zone II: 0,3 
Zone III 0,45 
Zone IV: 0,6 
Zone V: 0,9 

2Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Gebietsabflussbeiwert ergibt sich aus den 
Eintragungen in der Gebietsabflussbeiwertkarte vom 10.12.2014 (Anlage 1), die Bestandteil 
dieser Satzung ist. 3Wird von einem Grundstück, das in einem Gebiet liegt, für das in der Ge-
bietsabflussbeiwertkarte kein Gebietsabflussbeiwert festgesetzt ist, Niederschlagswasser in 
die Entwässerungseinrichtung eingeleitet, so wird der Gebührenberechnung die tatsächlich 
bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt, von der aus Niederschlagswasser eingelei-
tet wird oder abfließt; die Flächenermittlung erfolgt von Amts wegen, soweit der Gebühren-
schuldner keine geeigneten Nachweise erbringt. 4Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die 
tatsächlich bebaute und befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser in die Entwäs-
serungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt, um mindestens 20 % oder um mindestens 
250 m² von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grundstücksfläche abweicht. 2Der Antrag 
des Gebührenschuldners, die Gebühren nach der tatsächlich bebauten und befestigten Flä-
che zu berechnen, ist bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist für den Gebührenbescheid zu 
stellen. 3Anträge, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingehen, werden ab dem Kalender-
monat berücksichtigt, der auf den Antragseingang folgt. 4Der Nachweis ist dadurch zu füh-
ren, dass der Antragsteller anhand einer Planskizze die einzelnen Flächen, von denen aus 
Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt, genau bezeichnet und ihre Größe angibt.   

(4) 1Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 1.1. des Jahres, für das die 
Gebühr erhoben wird, oder, wenn die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungszeit-
raums entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßgebend.  2Die tatsäch-
lich bebaute und befestigte Grundstücksfläche bleibt auch für künftige Veranlagungszeit-
räume so lange Gebührenmaßstab, bis sich die Verhältnisse um mind. weitere 10 % oder 50 
m2 der zuletzt veranlagten Fläche ändern und ein erneuter Änderungsantrag gestellt wird. 
3Absatz 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 4Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.  

(5) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,77 € pro m² pro Jahr.  

§ 12 Starkverschmutzungsgebühr  

(1) Wenn durch Messung festgestellt wird, dass bei industriellen und gewerblichen Abwäs-
sern die Reinigung in der Kläranlage im Vergleich zum häuslichen Abwasser Mehrkosten 
verursacht, wird ein Starkverschmutzungszuschlag erhoben.  

(2) Die Höhe des Starkverschmutzungszuschlages errechnet sich aus den für die Reinigung 
in der Kläranlage ermittelten Mehrkosten.  

(3) Für die Erhebung eines Starkverschmutzungszuschlages sind mit den jeweiligen Einlei-
tern Sondervereinbarungen abzuschließen.  

(4) Ein Starkverschmutzungszuschlag kann nur dann erhoben werden, wenn die eingeleitete 
Abwassermenge 10.000 m³ pro Jahr übersteigt.  
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§ 13 Entstehen der Gebührenschuld  

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Ent-
wässerungsanlage.  

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit Beginn des Kalendermonats, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt, in Höhe eines 
Zwölftels der Jahresgebühr. 2Der Kalendermonat wird im erstmals ergehenden Bescheid be-
stimmt. 3Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden 
Monats in Höhe eines Zwölftels der Jahresgebühr. 4Die Gebührenschuld endet mit dem letz-
ten Tag des Monats, in dem das Grundstück von der städtischen Entwässerungsanlage ab-
getrennt wird.  

§ 14 Gebührenschuldner  

(1) 1Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder dinglich zur Nutzung des Grundstücks berechtigt ist (z.B. Erbbau-
berechtigte, Nießbraucher). 2Gebührenschuldner ist auch der schuldrechtlich zur Nutzung 
des Grundstücks Berechtigte (z.B. Mieter, Pächter). 3Eine Vereinbarung, wonach ein Mieter 
oder Pächter die Verpflichtung zur Bezahlung der Gebühren übernimmt, befreit den Eigentü-
mer des Grundstücks oder den dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtigten nicht von 
der Gebührenschuld. 4Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes oder, wer außerhalb einer Grundstücksentwässerungsanlage in die 
städtische Entwässerungsanlage einleitet.  

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  

(3) Bei Grundstücken, die im Teil- oder Wohnungseigentum i.S. des geltenden Woh-
nungseigentumsgesetzes stehen, können die Gebühren einheitlich festgesetzt und der 
Gebührenbescheid dem Verwalter des Teil- bzw. gemeinschaftlichen Eigentums be-
kannt gegeben werden.  

(4) Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren für Gebührenschuldner nach 
Abs. 1 Satz 1 sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (Art. 8 Abs. 8 Kommunalabgabengesetz).  

§ 15 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  

(1) 1Die Schmutzwassereinleitung wird jährlich abgerechnet und die Schmutzwassergebühr 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 2Auf die Gebührenschuld sind 
zehn Vorauszahlungen in Höhe eines Zehntels des Jahresverbrauchs der Vorjahresabrech-
nung zu leisten. 3Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt die Höhe der Vo-
rauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 4Die Vorauszahlungen 
werden zu den im Vorauszahlungsbescheid angegebenen Zeitpunkten fällig.  

(2) Die Niederschlagswassergebühr wird per Dauerbescheid festgesetzt und ist für das lau-
fende Abrechnungsjahr im Voraus mit je einem Viertel des Jahresbetrages fällig am 15. Feb-
ruar, 15. Mai, 15. August und 15. November, frühestens einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides.  

(3) 1Die aus einer Eigengewinnungsanlage bezogene Wassermenge wird nach dem Ver-
brauch in dem Zeitraum zwischen dem 01. Januar und dem 31. Dezember festgestellt, wenn 
ein zusätzlicher Wasserbezug aus einer öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung nicht er-
folgt. 2Der Gebührenschuldner hat diese Wassermenge bis zum 01. Februar des folgenden 
Jahres der Stadt mitzuteilen. 3Liegt gleichzeitig ein Wasserbezug aus einer öffentlichen Was-
serversorgungseinrichtung vor, sind die Zählerstände an dem Tag, an dem das Wasserver-
sorgungsunternehmen seine Zählerstände abliest, ebenfalls abzulesen und mitzuteilen. 4Die 
Mengen sind in diesem Fall innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Abrechnung des 
jeweiligen Wasserversorgungsunternehmens der Stadt mitzuteilen.   
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(4) 1Alle übrigen Gebühren nach dieser Satzung werden durch Bescheid festgesetzt und ei-
nen Monat nach Bekanntgabe fällig. 2In besonderen Fällen kann die Stadt die Abrechnung 
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 regeln. 

§ 16 Gebühren bei Einleitung von Grundwasser  

(1) 1Für die Einleitung von Grundwasser aus Baustellen in die Entwässerungsanlage erhebt 
die Stadt Erlangen Gebühren zu dem in § 10 Abs. 1 Satz 2 festgelegten Satz. 2Die Einlei-
tungsmenge ergibt sich aus den Aufzeichnungen über Art und Umfang der Grundwasserein-
leitung, die der Gebührenschuldner nach einem bei der Stadt erhältlichen Formblatt laufend 
zu führen und nach Beendigung der Einleitung unverzüglich zurückzugeben hat. 3Dauert die 
Einleitung jeweils über den 31.12. eines Jahres hinaus, ist das Formblatt zu diesem Zeit-
punkt abzuschließen. 4Die Einleitungsmenge ab 1.1. des Folgejahres ist in einem jeweils 
neuen Formblatt festzuhalten. 5Die Gebührenschuld entsteht mit der Einleitung.   

(2) 1Gebührenschuldner ist der Inhaber der Einleitungsgenehmigung. 2Je nach Dauer der vo-
raussichtlichen Einleitung kann die Stadt die Genehmigung davon abhängig machen, dass 
Bauherr, Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigter die gesamtschuldnerische Haf-
tung für die Gebührenschuld übernehmen. 3Bei Fehlen einer Einleitungsgenehmigung haftet 
derjenige, der einleitet.  

II. Gemeinsame Regelungen  

§ 17 Amtshandlungsgebühren, Untersuchungsgebühren  

(1) Die Stadt erhebt für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung und der Satzung für die 
öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Erlangen (Entwässerungssatzung – EWS) Kos-
ten (Gebühren und Auslagen).  

(2) 1Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem dieser Satzung beiliegenden Kostenver-
zeichnis (Anlage 2), das Bestandteil dieser Satzung ist. 2Für Amtshandlungen, die nicht in 
der Anlage enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach einer im Kostenverzeichnis 
zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis der Stadt Erlangen (Kostensatzung) in der jeweils geltenden Fassung bewerteten 
vergleichbaren Amtshandlung zu bemessen ist. 3Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so 
wird eine Gebühr von 5 bis 25.000 € erhoben.  

(3) Für die Untersuchung von Abwasserproben aus privaten, gewerblichen und industriellen 
Abscheide- oder Abwasserreinigungsanlagen oder deren Messschächten und sonstigen Ent-
nahmestellen der Grundstücksentwässerungsanlage werden, sofern zulässige Werte über-
schritten werden, Untersuchungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 Um-
weltgebührenordnung (UGebO) in der jeweils geltenden Fassung erhoben.  

§ 18 Gesonderte Abmachungen 

Geht die Benutzung der Entwässerungsanlage über die Bestimmungen der in §§ 1-16 ge-
troffenen Regelungen hinaus, so wird die Höhe des öffentlich-rechtlichen Entgelts in einer 
gesonderten Vereinbarung mit dem Antragsteller geregelt. 

§ 19 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner  

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu ertei-
len. 
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§ 20 Inkrafttreten  
1Diese Satzung tritt hinsichtlich des Teils „I. Kanalbaubeitrag“ rückwirkend zum 01.01.2013 in 
Kraft. 2Im übrigen tritt sie zum 01.01.2023 in Kraft. 3Die bisherige Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Erlangen vom 03.11.2014 (Die amtlichen Sei-
ten Nr. 24 vom 20.11.2014; Berichtigung in den amtlichen Seiten Nr. 25 vom 04.12.2014 und 
Nr. 26 vom 18.12.2014, zuletzt geändert in Die amtlichen Seiten Nr. 25 vom 10.12.2020) tritt 
zum 01.01.2023 außer Kraft. 

 

 

 

Anlagen: 
Anlage 1: Gebietsabflussbeiwertkarte, Stand: 10.12.2014 
Anlage 2: Kostenverzeichnis zu § 17 Abs. 2 


